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Kommunaler Finanzausgleich 2021 | Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Ge-
werbesteuerumlage und die Heimatumlage im Haushaltsjahr 2021

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, für die Gewerbesteuerumlage des Haushalts-
jahres 2021 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 73.700 € und für die Heimatumlage des Haushalts-
jahres 2021 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 45.800 € auf der Kostenstelle 16010199 Steuern, 
allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch Mehrerträge bei der Gewer-
besteuer in Höhe von 119.500 € auf der Kostenstelle 16010199 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine 
Zuweisungen gedeckt.

Sachdarstellung:

Die Gemeinde Lahntal wird im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe 
von 2.200.000 € vereinnahmen können. Dies entspricht einer Verbesserung von 800.000 € gegenüber dem 
Haushaltsansatz 2021. Allerdings muss die Gemeinde Lahntal im Rahmen des kommunalen Finanzaus-
gleichs von den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer ca. 9,2 % in Form der Gewerbesteuerumlage und ca. 
5,7 % in Form der Heimatumlage an das Land Hessen abführen. Eine Erhöhung der Einzahlungen aus der 
Gewerbesteuer führt folglich auch zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage. 
Diese Überschreitung der Haushaltsansätze 2021 um 119.500 € macht die Bereitstellung von überplanmä-
ßigen Haushaltsmitteln erforderlich, welche gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Mehrerträge bei der Gewer-
besteuer gedeckt werden können.
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